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A. Begründung 

A.1 Anlass und Erfordernis 

Auf den Grundstücken Fl.Nrn. 285 und 284/1 der Gemarkung Kevenhüll ist die Errichtung 

eines Elektrofachbetriebes samt Betriebsleiterwohnhaus geplant. Da die Flurstücke im bau-

rechtlichen Außenbereich nach § 35 BauGB liegen bzw. im Norden eine Teilfläche im Gel-

tungsbereich des Bebauungsplans Nr. 93 „Beim Schützenhaus“ als Parkplatzfläche ausge-

wiesen ist, besteht für die geplante Bebauung keine genehmigungsfähige Grundlage. 

Zur städtebaulichen Ordnung sowie zu Ermöglichung des Vorhabens ist eine Änderung des 

bestehenden Bebauungsplans Nr. 93 „Beim Schützenhaus“ erforderlich (1. Änderung). Da 

die Bebauungsplanänderung nicht vollständig aus dem rechtswirksamen Flächennutzungs-

plan der Stadt Beilngries entwickelbar ist, wird dieser im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 

BauGB geändert (66. FNP-Änderung). 

A.2 Ziele und Zwecke der Planung 

Das wesentliche Ziel der Planung besteht darin eine genehmigungsfähige Grundlage für die 

Errichtung eines Elektrofachbetriebes samt Betriebsleiterwohnhaus zu schaffen. 

Zudem soll der Geltungsbereich auf eine Teilfläche des Grundstückes Fl.Nr. 282/1 ausge-

weitet werden, da sich Teilbereiche des „Dorfstadels“ außerhalb des Geltungsbereiches be-

finden und daher eine Erweiterung nicht genehmigungsfähig wäre. 

Durch geeignete gestalterische und grünordnerische Festsetzungen wird gewährleistet, dass 

sich die neuen baulichen Anlagen in das Orts- und Landschaftsbild einfügen. 

A.3 Planerische und rechtliche Rahmenbedingungen 

A.3.1 Städtebauliche Bestandsaufnahme 

Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Kevenhüll, der nordöstlich des Hauptorts Beilngries 

liegt. Innerhalb von Kevenhüll stellt das Plangebiet den nordwestlichen Ortsrand dar. Östlich 

des Plangebietes liegt die Straße Kevenhüll A, welche die Ortsdurchfahrt darstellt und als 

Verbindungsweg zu den umliegenden Ortschaften in nördlicher Richtung in die Straße EI27 

und in Richtung Süden in die Straße EI21 übergeht. In ca. 23 Kilometern westlich befindet 

sich der Autobahnanschluss Greding. Die nächstgelegenen Bahnhaltepunkte befinden sich 

in Kinding (16 km) und Parsberg (28,5 km). 

Das Betriebsgelände einer Schreinerei mit Betriebsleiterwohnung stellt den nördlichen Be-

reich des Plangebiets dar. Im Süden des Plangebiets, südlich der Straße Kevenhüll L, befin-

det sich im Westen Wohnbebauung mit einem Bolzplatz, im Zentrum das Schützenhaus mit 

dem Dorfstadl und im Osten Grünflächen sowie landwirtschaftliche Nutzung. 

Erschlossen wird das Plangebiet über die Straße Kevenhüll L, die von der Ortsdurchfahrt 

abzweigt (Kevenhüll A). 

Die Umgebung des Plangebiets ist geprägt von Wohnbebauung in Form von freistehenden 

Einfamilienhäusern, einer großen landwirtschaftlichen Hofstelle sowie Wiesen- und Ackerflä-

chen. 



 
 

Stadt Beilngries 

Flächennutzungsplan, 66. Änderung – Begründung mit Umweltbericht 

Vorentwurf vom 14.01.2026 5/14 

Die Topographie des Plangebiets fällt von Ost nach West mäßig ab mit einem Höhenunter-

schied von ca. 4 m innerhalb des gesamten räumlichen Umgriffs. 

 

Abbildung 1: Lageplan des Geltungsbereich in Rot (ohne Maßstab) (Plangrundlage: Digitale Ortskarte, © Bay. 

Vermessungsverwaltung, 2025) 

A.3.2 Ziele der Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB 

A.3.2.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern 2023 (LEP) 

Das Stadtgebiet von Beilngries befindet sich nördlich des Verdichtungsraums Ingolstadt. Es 

liegt entsprechend der Darstellung zur Verwaltungsgliederung (Strukturkarte Oberbayern 

(2023) im allgemeinen ländlichen Raum. Beilngries selbst wird im LEP als Mittelzentrum aus-

gewiesen. Kevenhüll ist ein vom Stadtzentrum ca. 4 km entfernter Ortsteil. 
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Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Landesentwicklungsplan Bayern, Anhang 2 Strukturkarte (2022) 

 

Betroffene Ziele und Grundsätze des LEP: 

1. Grundlagen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung und Ordnung Bayerns 

▪ In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen mit möglichst 

hoher Qualität zu schaffen oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume 

sind weiter zu entwickeln. Alle überörtlich raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-

men haben zur Verwirklichung dieses Ziels beizutragen (LEP 1.1.1, Ziel). Hierfür sollen 

insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung und Sicherung von 

Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge und zur Versor-

gung mit Gütern und Dienstleistungen, wo zur Sicherung der Versorgung erforderlich 

auch digital, geschaffen oder erhalten werden (LEP 1.1.1, Grundsatz). 

▪ Die räumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamtheit und in seinen Teilräumen ist 

nachhaltig zu gestalten. Bei Konflikten zwischen Raumnutzungsansprüchen und ökolo-

gischer Belastbarkeit ist den ökologischen Belangen Vorrang einzuräumen, wenn 
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ansonsten eine wesentliche und langfristige Beeinträchtigung der natürlichen Lebens-

grundlagen droht (LEP 1.1.2, Ziel). Bei der räumlichen Entwicklung Bayerns sollen die 

unterschiedlichen Ansprüche aller Bevölkerungsgruppen berücksichtigt werden (LEP 

1.1.2, Grundsatz). 

▪ Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert und auf ein dem Prinzip 

der Nachhaltigkeit verpflichtetes Maß reduziert werden. Unvermeidbare Eingriffe sollen 

ressourcenschonend erfolgen. Bei der Inanspruchnahme von Flächen sollen Mehrfach-

nutzungen, die eine nachhaltige und sparsame Flächennutzung ermöglichen, verfolgt 

werden (LEP 1.1.3, Grundsatz). 

▪ Die raumstrukturellen Voraussetzungen für eine räumlich möglichst ausgewogene Be-

völkerungsentwicklung des Landes und seiner Teilräume sollen geschaffen werden (LEP 

1.2.1, Grundsatz). Der demographische Wandel ist bei allen raumbedeutsamen Planun-

gen und Maßnahmen, insbesondere bei der Daseinsvorsorge und der Siedlungsentwick-

lung, zu beachten (LEP 1.2.1, Ziel). 

▪ Die Funktionsfähigkeit der Siedlungsstrukturen einschließlich der Versorgungs- und Ent-

sorgungsinfrastrukturen soll unter Berücksichtigung der künftigen Bevölkerungsentwick-

lung und der ökonomischen Tragfähigkeit erhalten bleiben (LEP 1.2.6, Grundsatz). 

2. Raumstruktur 

▪ Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass er seine Funktion als 

eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und weiter entwickeln kann, 

die Daseinsvorsorge in Umfang und Qualität gesichert und die erforderliche Infrastruktur 

weiterentwickelt wird, seine Bewohner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumut-

barer Erreichbarkeit möglichst auch mit öffentlichen und nicht motorisierten Verkehrsmit-

teln versorgt sind, er seine eigenständige, gewachsene Siedlungs-, Freiraum- und Wirt-

schaftsstruktur bewahren und weiterentwickeln kann und er seine landschaftliche und 

kulturelle Vielfalt sichern kann. Im ländlichen Raum soll eine zeitgemäße Telekommuni-

kationsinfrastruktur geschaffen und erhalten werden (LEP 2.2.5, Grundsatz). 

3. Siedlungsstruktur 

▪ Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen und bedarfsorientierten Sied-

lungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels 

und seiner Folgen, den Mobilitätsanforderungen, der Schonung der natürlichen Ressour-

cen und der Stärkung der zusammenhängenden Landschaftsräume ausgerichtet wer-

den. Flächen- und energiesparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter 

Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden. Die Entwick-

lung von Flächen für Wohnzwecke, gewerbliche Zwecke sowie für Versorgungs- und 

Freizeiteinrichtungen soll abgestimmt erfolgen. Ergänzend kann auf der Grundlage inter-

kommunaler Entwicklungskonzepte ein Ausgleich zwischen Gemeinden stattfinden (LEP 

3.1.1, Grundsatz). 

▪ In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung vorran-

gig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung begrün-

det nicht zur Verfügung stehen (LEP 3.2, Ziel). 

▪ Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige 

Siedlungsstruktur sollen vermieden werden (LEP 3.3, Grundsatz). Neue 
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Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten auszu-

weisen. […] (LEP 3.3, Ziel). 

5. Wirtschaft 

▪ Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für die leis-

tungsfähigen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie für die Handwerks- und 

Dienstleistungsbetriebe, sollen erhalten und verbessert werden (LEP 5.1, Grundsatz). 

A.3.2.2 Regionalplan Region Ingolstadt (10) 

Das Stadtgebiet Beilngries befindet sich an der nördlichen Grenze des Regionalplans In-

golstadt und wird als Mittelzentrum ausgewiesen. Es befindet sich im allgemeinen ländlichen 

Raum. 

 

Abbildung 3: Ausschnitt aus der Karte „Raumstruktur“ Regionalplan Ingolstadt (2022) 

 

Folgende Ziele und Grundsätze des Regionalplans sind für die vorliegende Planung einschlä-

gig: 

▪ Die Region Ingolstadt ist in ihrer Gesamtheit und in ihren Teilräumen nachhaltig zu ent-

wickeln und zu stärken, so dass 

- Sie als attraktiver Lebens- und Wirtschaftsraum für die Bevölkerung ausgebaut wird. 

Dabei sind die dynamische Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfähigkeit der regionalen 

Wirtschaft sowie ein differenziertes Angebot an zukunftsfähigen Arbeitsplätzen in der 

Regio zu erhalten und auszubauen; 
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- die landschaftliche Schönheit und Vielfalt erhalten. Die natürlichen Lebensgrundlagen 

und Ressourcen auch für kommende Generationen gesichert, ggf. wiederhergestellt wer-

den, der Landschaftsverbrauch verringert und 

- das Kulturerbe bewahrt wird.  

Die Region ist in ihrer Eigenständigkeit gegenüber benachbarten verdichteten Räumen 

zu stärken, ohne die Zusammenarbeit zu vernachlässigen (ROP 1.4.1, Grundsatz). 

▪ Es ist anzustreben, dass sich in den Gemeinden im Interesse einer ausgewogenen räum-

lichen Entwicklung in ihrer ökologischen, soziokulturellen und wirtschaftlichen Bedeutung 

organisch weiterentwickeln (ROP 2.2.1, Grundsatz). 

▪ Für den Erhalt des eigenständigen Charakters des ländlichen Lebensraumes sollen die 

Voraussetzung für die Sicherung und Schaffung wohnortnaher sowie die spezifischen 

Eigenheiten nutzender Arbeitsplätze erhalten und verbessert werden (ROP 2.3.1.4, 

Grundsatz). 

▪ Es ist anzustreben, die Siedlungsstruktur unter Wahrung ihrer Vielfalt ressourcenscho-

nend zu entwickeln, Grund und Boden sparsam in Anspruch zu nehmen und Siedlungs- 

und Erschließungsformen flächensparend auszuführen (ROP 3.1.1, Grundsatz). 

▪ Vorrangig sollen die vorhandenen Siedlungsflächen innerhalb der Siedlungsgebiete ge-

nutzt werden (ROP 3.2.1, Ziel). 

▪ Zum Erhalt der dynamischen Entwicklung der Regio ist es von besonderer Bedeutung, 

ausreichend Flächen für eine gewerbliche und wohnbauliche Siedlungstätigkeit bereitzu-

stellen (ROP 3.4.1, Grundsatz). 

▪ Die Siedlungstätigkeit soll in allen Gemeinden in Übereinstimmung mit ihrer Größe, 

Struktur und Ausstattung in der Regel organisch erfolgen. In zentralen Orten kann sich 

eine bestärkte Siedlungsentwicklung vollziehen, ebenso eine Wohnbauentwicklung in 

geeigneten Gemeinden des Stadt- und Umlandbereichs des Verdichtungsraumes außer-

halb von Lärmschutzzonen (ROP 3.4.2, Ziel).  

▪ Es ist anzustreben, dass die gewerbliche und wohnbauliche Siedlungsentwicklung in ei-

nem angemessenen Verhältnis stehen. […] (ROP 3.4.3, Grundsatz).  

▪ Die Wirtschaftskraft der Region soll wettbewerbsfähig und sozialverträglich bei Sicherung 

der natürlichen Lebensgrundlagen weiter entwickelt, ausgebaut und gestärkt werden. Die 

Erwerbsmöglichkeiten der Bevölkerung sollen erhalten und ausgebaut werden […] (ROP 

5.1.1, Grundsatz). 

▪ Die natürlichen Lebensgrundlagen sollen um Schutz der Menschen sowie der Tier- und 

Pflanzenwelt in allen Teilräumen der Region nachhaltig gesichert und erforderlichenfalls 

wieder hergestellt werden. Bei der Entwicklung der Region Ingolstadt soll der unter-

schiedlichen Belastbarkeit der einzelnen Teilräume Rechnung getragen werden (ROP 

7.1.1, Grundsatz). 

▪ Dem Bodenschutz soll besonderes Gewicht zukommen. Die Inanspruchnahme und die 

Versiegelung von Grund und Boden soll verringert werden (ROP 7.1.2.1, Grundsatz). 

▪ Das Landschaftsbild soll in seiner naturgeographisch und kulturhistorisch begründeten 

charakteristischen Eigenart erhalten werden (ROP 7.1.6.1, Grundsatz). 
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A.3.3 Naturschutzrecht 

Schutzgebiete im Sinne der §§ 23-29 BNatSchG sind innerhalb des Untersuchungsraums 

nicht ausgewiesen. 

Es befinden sich keine amtlichen kartierten Biotope und gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 

BNatSchG) im Untersuchungsraum oder im näheren Umfeld. 

Das gesamte Plangebiet befindet sich innerhalb der Naturparkausweisung „NP-00016 Alt-

mühltal“. 

A.3.4 Wasserhaushalt 

Innerhalb des Plangebiets befinden sich keine Steh- oder Fließgewässer. Im weiteren Um-

feld befinden sich ebenfalls keine Gewässer. 

Innerhalb des Plangebiets sind keine Überschwemmungsgebiete sowie keine wassersensib-

len Bereiche ausgewiesen. 

Das Gelände besitzt ein geringes Gefälle Richtung Süden (natürlicher Oberflächenabfluss). 

A.3.5 Denkmalschutz 

Innerhalb des Geltungsbereichs des vorliegenden Bebauungsplanes sind keine Bau- und Bo-

dendenkmäler bekannt. 

Auf die Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder an die Untere 

Denkmalschutzbehörde nach Art. 8 Abs. 1 und 2. BayDSchG wird hingewiesen: 

▪ Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmal-

schutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige ver-

pflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unter-

nehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines 

der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund 

geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den 

Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 

▪ Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche 

nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbe-

hörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

A.3.6 Geogefahren 

Im Planungsgebiet sind keine konkreten Geogefahren bekannt. Der Untergrund der Franken-

alb besteht allerdings aus verkarsteten Karbonatgesteinen der Weißjura-Gruppe, die von un-

terschiedlich mächtigen Deckschichten überlagert werden. Es besteht ein Restrisiko für die 

Entstehung weiterer Dolinen und Erdfälle, vor allem durch das Nachsacken von Deckschich-

ten in unterlagernde Hohlräume. Die Eintretenswahrscheinlichkeit hierfür ist allgemein gering, 

sie ist grundsätzlich kein Hinderungsgrund für die geplante Bebauung. Sollten jedoch Gelän-

deabsenkungen bemerkt oder bei den Bauarbeiten Hohlräume angetroffen werden, so sind 

diese durch einen einschlägig erfahrenen Ingenieurgeologen zu begutachten. 
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Ausführlichere Informationen zur Gefahrenhinweiskarte finden Sie unter: www.umweltat-

las.bayern.de > Standortauskunft > Geogefahren 

A.3.7 Kampfmittel und Altlasten 

Im Plangebiet sind keine Altlasten und keine Ablagerungen von Kampfmitteln bekannt. 

A.3.8 Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplans 

Der gültige Flächennutzungsplan stellt den südlichen Bereich des Plangebietes bereits zum 

Großteil als Mischgebiet dar. Die Erweiterungsbereiche sind jedoch teilweise als landwirt-

schaftliche Fläche, Grünfläche oder Dorfgebiet ausgewiesen. 

Aus diesem Grund ist der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB 

zu ändern (66. Änderung). Zudem werden Grünflächen sowie die Straßenverkehrsflächen 

innerhalb des gesamten Plangebietes an die aktuellen Gegebenheiten angepasst. 

 

Abbildung 4: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Beilngries 

A.4 Änderung des Flächennutzungsplans 

A.4.1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der 66. Änderung des Flächennutzungsplans umfasst die 

Grundstücke Fl.Nrn. 281, 281/1, 281/2, 281/3, 281/4, 281/5, 281/6, 282, 283, 284/1, 285, 

688/3 sowie Teilflächen der Grundstücke 282/1 und 700. Die Flächen befinden sich in der 

Gemarkung Kevenhüll und umfassen ca. 2,3 ha. 
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A.4.2 Nutzungsänderung 

Die wesentliche Flächennutzungsplanänderung umfasst die Darstellung eines Mischgebietes 

anstelle von landwirtschaftlichen Flächen, einer Grünfläche sowie eines Dorfgebietes. Zudem 

werden Grünflächen sowie Straßenverkehrsflächen an die aktuellen Gegebenheiten ange-

passt. 

A.4.3 Flächenbilanz 

Tabelle 1: Flächenbilanz 

Flächendarstellung Wirksamer FNP Geänderter FNP 

Gewerbegebiet 5.172 m² 5.682 m² 

Mischgebiet 12.351 m² 13.953 m² 

Dorfgebiet 930 m² 0 m² 

Straßen, örtlich 0 m² 1.061 m² 

Feldweg 674 m² 0 m² 

Grünfläche 1.850 m² 2.019 m² 

Fläche für die Landwirtschaft 1.739 m² 0 m² 

Fläche gesamt 22.715 m² 22.715 m² 
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B. Umweltbericht 

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nummer 7 

und 1a eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umwelt-

auswirkungen ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet wer-

den. Die Gliederung und Inhalte der Umweltprüfung richten sich nach Anlage 1 zum Bauge-

setzbuch. 

Nach § 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB sollen Doppelprüfungen vermieden, d. h. die Umweltprüfung 

soll in einem zeitlich nachfolgend oder gleichzeitig durchgeführten Bauleitplanverfahren auf 

zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt werden. Für die vorlie-

gende 66. Änderung des Flächennutzungsplans wird daher alleinig auf den Umweltbericht 

zum Bebauungsplan Nr. 93.1 „Beim Schützenhaus“ 1. Änderung in Kevenhüll verwiesen. Zu-

sätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen ergeben sich im Zuge der vorliegen-

den Flächennutzungsplanänderung nicht. 
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